12. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Sonderbedingungen in Bezug auf das durch Artikel 44 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen eingeführte Register der kommunalen Verwaltungssanktionen


(Belgisches Staatsblatt vom 10. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


12. MAI 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Sonderbedingungen in Bezug auf das durch Artikel 44 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen eingeführte Register der kommunalen Verwaltungssanktionen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen, der Artikel  44 § 3 Absatz 2 und 52, abgeändert durch die Gesetze vom 15. Juli 2018 und 11. Dezember 2023;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Sonderbedingungen in Bezug auf das durch Artikel 44 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen eingeführte Register der kommunalen Verwaltungssanktionen;

Aufgrund des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Artikels 253 Absatz 2;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 3. Februar 2023;

Aufgrund des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 5. März 2023;

Aufgrund der Stellungnahme Nr. 159/2023 der Datenschutzbehörde vom 20. November 2023;

Aufgrund von Artikel 8 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung ist vorliegender Erlass von der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften befreit, da es sich um Selbstregulierungsbestimmungen handelt;

Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 24. Januar 2024 unter der Nummer 75.439/2 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

In Erwägung der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung);

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Die Artikel 1 bis 3 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2013 zur Festlegung der Sonderbedingungen in Bezug auf das durch Artikel 44 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 über die kommunalen Verwaltungssanktionen eingeführte Register der kommunalen Verwaltungssanktionen werden aufgehoben.


Art. 2 - Artikel 4 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

"Art. 4 - Jeder Verantwortliche für die Bearbeitung eines Registers der kommunalen Verwaltungssanktionen bestimmt einen Sicherheitsberater.

Dieser Sicherheitsberater:

1. kann ebenfalls als Datenschutzbeauftragter bestimmt werden, vorausgesetzt, dass er nicht mit einem (Mit-)Verantwortlichen für die Verarbeitung gleichgestellt werden kann und dass die Ausübung dieser beiden Funktionen nicht zu einem Interessenkonflikt führt,

2. kann seine Funktion für mehrere Gemeinden ausüben.

Der Sicherheitsberater ist mit folgenden Aufträgen betraut:

1. der Abgabe fachkundiger Stellungnahmen in Sachen Sicherung der personenbezogenen Daten und ihrer Verarbeitung,

2. der Erstellung einer Dokumentation über die Informationssicherheit,

3. der Festlegung, Umsetzung, Aktualisierung und Kontrolle einer Sicherheitspolitik.

Der Sicherheitsberater ist in seinem Zuständigkeitsbereich mit den Kontakten zur Datenschutzbehörde beauftragt.

Er übt seine Funktion völlig unabhängig aus."


Art. 3 - In Artikel 5 desselben Erlasses werden die Wörter "zwei Jahre" durch die Wörter "fünf Jahre" ersetzt.


Art. 4 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 12. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

